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1   Als Mischfall gelten Fälle, bei denen an-
dersartige Versorgungen in Verbindung 
mit Regelversorgung und/oder gleichar-
tiger Versorgung erbracht werden.

I n diesem Artikel möchten wir un-
sere Leser auf die Beachtung der 

Grundsätze der Rechnungsstellung für 
zahntechnische Leistungen hinweisen. 
Die Modalitäten der zahntechnischen 
Vergütung unterscheiden sich in Ab-
hängigkeit davon, ob es sich um eine 
Regelversorgung, einen gleichartigen 
oder einen andersartigen Zahner-
satz handelt. Bei der Laborrechnung 
ist also zu beachten, welche Versor-
gungsform vorliegt.
  Bei einer Regelversorgung sind 

die zahntechnischen Leistungen 
ausschließlich nach BEL II zu be-
rechnen

  Bei gleichartigem Zahnersatz dür-
fen nur die zahntechnischen Leis-
tungen, welche über die Regelver-
sorgung hinausgehen, außerhalb 
der BEL II berechnet werden (z.B. 
nach BEB)

  Bei einer andersartigen Versor-
gung sind die gesamten zahntech-
nischen Leistungen nicht an das 
BEL II gebunden und werden zum 
Beispiel nach BEB berechnet

  Bei Mischfällen1 dürfen nur die 
Leistungen der andersartigen 
Versorgung und ggf. die Mehr-
leistungen der gleichartigen Ver-
sorgung außerhalb der BEL II be-
rechnet werden (z.B. nach BEB); 
Regelversorgungsbestandteile sind 
nach BEL II zu berechnen.

Im § 3 Abs. 3 BEL II sind die Grund-
sätze der Rechnungsstellung für 
zahntechnische Leistungen geregelt. 
Dieser lautet: „Die Rechnung des ge-
werblichen oder praxiseigenen Labors 
hat kaufmännischen Grundsätzen 
der Vollständigkeit, Richtigkeit, Lei-
stungsklarheit und -wahrheit zu ent-
sprechen; alle tatsächlich erbrachten 
zahntechnischen Leistungen müssen 
in einer Rechnung aufgeführt wer-
den. Für jede Einzelleistung ist in der 
Rechnung mindestens die aus Anla-
ge 2 zur Vereinbarung über das BEL 
ersichtliche, aus Leistungsnummer 
und Kurztext bestehende Kurzbe-
zeichnung anzugeben.“

Hieraus geht eindeutig hervor, dass 
alle tatsächlich erbrachten zahntech-
nischen Leistungen, welche für einen 
Auftrag anfallen, in einer Rechnung 
aufgeführt werden müssen und eine 
Trennung der Laborrechnung nach 
BEL-Leistungen und Privatleistungen 
(z.B. BEB-Leistungen) nicht möglich 
ist. Zahnärzte sollten von ihrem La-
bor keine getrennte Rechnungsstel-
lung verlangen. Außerdem bestätigt 
der Zahnarzt bei der Abrechnung 
des Heil- und Kostenplans mit seiner 
Unterschrift, dass die Eingliederung 
des Zahnersatzes in der vorgesehenen 
Weise erfolgte.

Um den Zahntechnikern eine ord-
nungsgemäße Rechnungslegung nach 
§ 3 Abs. 3 BEL II zu ermöglichen, soll 
aus dem Auftrag an das Labor klar er-
kennbar sein, welche zahntechnischen 
Leistungen der Regelversorgung, 

dem gleichartigen oder andersartigen 
Zahnersatz zuzuordnen sind. Bit-
te beachten Sie, dass ein Patient mit 
Härtefall-Anspruch nur bei einer Re-
gelversorgung den Spitzbetrag von sei-
ner Krankenkasse erstattet bekommt. 
Dieser beinhaltet den doppelten Fest-
zuschuss und den Differenzbetrag 
zwischen Gesamtsumme und dem 
doppelten Festzuschuss. Aus diesem 
Grunde empfi ehlt die KZVB dem La-
bor zusätzlich mitzuteilen, ob es sich 
um einen Härtefall-Patienten handelt. 
An dieser Stelle möchten wir noch er-
wähnen, dass aus Datenschutzgründen 
die unverschlüsselte Übermittlung von 
patientenbezogenen Daten an das ge-
werbliche Labor auf elektronischem 
Weg nicht gestattet ist. Deshalb wird 
zur Anonymisierung eine Auftrags-
nummer benötigt.

Der KZVB-Hinweis im Rundschrei-
ben Nr. 4 vom 28. Mai 2014 gilt nach 
wie vor: „Getrennte Rechnungsstellung 
ist weiterhin bei Regelversorgungen er-
forderlich, wenn zum Beispiel
  Prothese säubern und polieren
  Krone sandstrahlen / polieren
  Namen eingravieren
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  Goldzahn in Prothese einarbeiten
  Diamanten einarbeiten
  Desinfektion
dem Labor in Auftrag gegeben wird. 
Diese zahntechnischen Leistungen 
haben keine Auswirkung auf die Ver-
sorgungsart, denn sie haben mit der 
Herstellung der ZE-Versorgung nichts 
zu tun und unterfallen nicht der Vor-
gabe, dass nur eine Rechnung erstellt 
werden kann.“

barbara Zehetmeier 

geschäftsbereich 

abrechnung und 

honorarVerteilung
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Lupenbrillen für zahnmedizinische Laseranwendungen

Die rasante Entwicklung der Lasertechnik auch im 

Bereich der medizinischen Anwendungen macht 

den Laserschutz zu einer immer wichtigeren und 

sicherheitsrelevanten Aufgabe. laservision ist darauf 

spezialisiert den Anwendern dieser Technologien 

den bestmöglichen Laserschutz zu bieten.

Besonders in der Zahnheilkunde und der Dermato-

logie müssen für eine punktgenaue Laserbehand-

lung Lupenbrillen eingesetzt werden. Mit Hilfe 

eines neu entwickelten Adapters ist es laservision 

gelungen, die bewährte Überbrillenfassung F18/

F22 mit der Lupe, eines der führenden deutschen 

Hersteller Deutschlands, zu kombinieren. Durch die 

Vielzahl der verfügbaren Laserschutzfilter für diese 

Brillenfassung kann nahezu für jede Laseranwen-

dung eine passende Lupenbrille konfiguriert wer-

den. Speziell die Kombination mit der HR2.5x/420 

Binokularlupe deckt die Laserlupenbrille von 

laservision fast alle Mikro-Laseranwendungen im 

Dentalbereich ab. 

Das Portfolio von laservision für den medizinischen 

Bereich umfasst u.a.

• Laserschutz-Lupenbrillen mit Kunststofffiltern

• Laserschutzbrillen für Ärzte, Artzhelfer(innen) 

und Assistent(inn)en

• Patientenschutzbrillen mit Filter- oder 

Metalleinsatz 

• Augenkappen aus Metall

• Schutzbrillen für IPL-Anwendungen

• Autoklavierbare Spritzschutzbrillen

• Desinfizierbare Laserschutzvorhänge, Lamel-

lenvorhänge 

• Schulungen und Weiterbildung für Laser-

schutzbeauftragte im MED-Bereich

Gerade im dem hoch sensiblen Bereich des Laser-

schutzes ist kompromisslose Qualität unverzichtbar. 

Für unsere Laserschutzprodukte gelten höchste 

Qualitätsstandards. Bei laservision steht der Schutz 

der Gesundheit des Menschen im Fokus – getreu 

der unternehmensweiten Markenmission des 

uvex Konzerns, dem auch laservision angehört: 

protecting people.

Der Schutz des menschlichen Auges vor künstlicher 

optischer Strahlung ist unser zentraler Auftrag.  

„We protect your eyes“ – dieser Herausforderung 

stellt sich laservision täglich.

Intensive Forschungsarbeit, 30-jährige Entwick-

ler- und Herstellerkompetenz „Made in Germany“ 

und die enge Kooperation mit leistungsstarken 

Lieferanten auf der Produktseite, sowie die Zusam-

menarbeit mit medizinischen Forschungsinstituten 

und praktizierenden Ärzten auf der Anwenderseite 

garantieren eine große Vielfalt an Produkten mit 

dem Anspruch für jede medizinische Laserappli-

kation weltweit den besten und normgerechten 

Laserschutz zu bieten. 

Kontakt und weitere Informationen: 

LASERVISION GmbH & Co.KG

Siemensstr. 6, 90766 Fürth, 

Telefon: 0911 9736 8100, Fax: 0911 9736 8199, 

Mail: info@lvg.com, www.uvex-laservision.de

laservision Laserschutz-Lupenbrille mit passenden 

Laserschutz-Filtern

PR-Information


